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Schutzkonzept Kerzenziehen 2020 
Gültig für am Sonntag 06.12.2020 

Allgemeines 

 

Für die Umsetzung der Schutzkonzepte sind die Organisatoren (Blauring Ebikon, Cheyenne Schmitt) 

zuständig. Die Kontrolle über die Einhaltung der Vorgaben obliegt den zuständigen Behörden. 

 

Die Kinder- und Jugendverbände und deren Angebote haben eine wichtige Bedeutung und tragen 

einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei. Das 

vorliegende Konzept soll – das Kerzenziehen ermöglichen und sicherstellen, dass dabei die Vorgaben 

des Bundes zum Schutz gegen das Coronavirus eingehalten werden.  

 

Grundsätze: 

Die Verantwortung für die Einhaltung der vorliegenden Massnahmen liegt bei Cheyenne Schmitt. 

Die Massnahmen müssen vollständig, wiederholt und klar vor und während der Aktivität allen Beteiligten 

(Leitungspersonen, Teilnehmende, Eltern) kommuniziert werden. Nur so können alle die Massnahmen 

mittragen und einhalten. 

 

Das Schutzkonzept baut auf folgenden Grundregeln auf, welche den einzelnen Kapiteln entsprechen: 

 

1. Gesund und symptomfrei an die Jubla-Aktivität 

2. Abstand halten 

• Maskenpflicht für alle ab 12 Jahren 

3. Einhaltung der Hygieneregeln 

4. Max. 50 Teilnehmende, davon max. 15 Personen über 16 Jahre  

5. Alle Anwesenden benutzen selbst mitgebrachte Abtrocknungstücher 
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1 Gesund und symptomfrei an die Jubla-Aktivität 

a) Krankheitssymptome 

Teilnehmende und Leitungspersonen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Kerzenziehen 

teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, bzw. begeben sich in Isolation. Sie rufen ihen Hausarzt bzw. ihre 

Hausärztin an und befolgen deren Anweisungen. 

b) Risikogruppe 

Gemäss BAG gehören erwachsene Personen mit einer der folgenden Eigenschaften zur Risikogruppe: 

• Personen ab 65 Jahren 

• Schwangere Frauen 

• Erwachsene Personen mit bestehenden Vorerkrankungen (z.B. Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen, Krebs, Erkrankungen und Thera-

pien, welche das Immunsystem schwächen, Adipositas Grad III). 

 

Die Teilnahme am Kerzenziehen ist freiwillig. Der Entscheid zur Teilnahme und zum Engagement liegt bei 

den Teilnehmenden bzw. deren Eltern. Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen 

entscheiden in Absprache mit der Ärztin/dem Arzt, wie die Person am Kerzenziehen teilnehmen kann. 

Gefährdete Leitungspersonen entscheiden ebenfalls in Absprache mit ihrer Ärztin/ihrem Arzt, ob/wie 

eine Teilnahme am Kerzenziehen im Rahmen der ergriffenen Schutzmassnahmen möglich ist.  

 

c) Verdachts- oder Krankheitsfall nach der Aktivität 

Werden nach der Aktivität bei einer teilnehmenden Person, einer Leitungs- oder Begleitperson 

Krankheitssymptome festgestellt, werden folgende Massnahmen getroffen: 

• Teilnehmende und Leitungspersonen mit Krankheitssymptomen nach der Aktivität bleiben zu 

Hause bzw. begeben sich in Isolation.  

• Sie rufen ihren Hausarzt/ihre Hausärztin an und befolgen dessen/deren Anweisungen bezüglich 

Untersuchung oder Test. 

• Die verantwortliche Person (Cheyenne Schmitt, 078 886 35 04) informiert nach einem positiven 

Testergebnis das kantonale Krisentelefon. Das kantonale Krisentelefon unterstützt die verant-

wortliche Person bei der allfälligen Teilnehmenden- und/oder Elternkommunikation und beim 

Planen des weiteren Vorgehens. 

• Das kantonale Contact Tracing (im Wohnkanton der betroffenen, positiv getesteten Person) 

entscheidet und informiert jene Personen, welche sich in Quarantäne begeben müssen. 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
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2 Abstand halten 

I) Abstand halten 

Teilnehmende (Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren) müssen untereinander keine Abstandsregeln 

einhalten. Die Abstandsregel (1.5 Meter Mindestabstand) gilt für Leitungspersonen und zwar sowohl un-

tereinander wie auch zu den Teilnehmenden (inkl. Begleitpersonen, Küche usw.) und muss eingehalten 

werden. 
 

II) Abstand nicht möglich: Schutzmassnahmen 

Falls der Abstand nicht eingehalten werden kann, muss von allen Personen über 16 Jahren eine 

Gesichtsmaske getragen werden.  
 

 

Die Organisatorinnen besorgen Reserve-Gesichtsmasken für den Fall, dass einzelne Personen selbst 

keine mitgbringen. Zudem wird an alle Leitungspersonen apelliert, sich gegenseitig an die 

Schutzmassnahmen zu erinnern. 

III) Kontaktdaten 

Die Kontaktdaten werden via Onlineformular aufgenommen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnQerb14p00zWOx8iI0OkqgU_D25SC5XQgs2jcXnOnPdJu

VA/viewform?usp=sf_link 
 

 

b) Vor und nach der Aktivität 

Die Abstandregeln werden auch rund um die eigentliche Aktivität eingehalten (z.B. bei der An- und 

Abreise, Übergabe der Kinder durch die Eltern, Betreten und Verlassen von Räumlichkeiten, Begrüssung 

und Verabschiedung).  

 

Bei einer Benutzung des öffentlichen Verkehrs werden die entsprechenden Regelungen (Maskenpflicht 

ab 12 Jahren) eingehalten, in den Verkehrsmitteln als auch in deren Wartebereichen. Dabei wird auf 

das korrekte Tragen mit bedecktem Mund, Nase und Kinn geachtet.  

 

c) Abstand zu anderen Gruppen oder Personen 

Auch zu anderen Personengruppen muss der Abstand gewährleistet werden.  

Während Lagern finden keine Besuchstage statt. 
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3 Einhaltung der Hygieneregeln 

Es werden Regeln zur Hygiene und Reinigung der Räume aufgestellt und im Leitungsteam sowie an die 

teilnehmenden Personen kommuniziert.  

a) Gründlich Hände waschen 

Die Hände werden vor und nach jeder Aktivität. Es besteht die Möglichkeit, jederzeit die Hände zu 

waschen. Im Jubla Haus kann man die Hände mit Wasser und Seife waschen. Desinfektionsmittel ist für 

Kinder eher nicht geeignet. Für Leitungspersonen und Erwachsenen wird Desinfiktionsmittel 

bereitgestellt.  

b) Hygienematerial 

Neben Wasser und Seife sind Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken und Handschuhe in der Apotheke 

vorrätig. Diese werden beispielsweise bei der Isolation einer Person mit Symptomen verwendet. 

c) Toiletten 

Bei der Nutzung der Toiletten besteht die Möglichkeit, nach dem Toilettengang die Hände mit Seife zu 

waschen.  

d) Reinigung 

Die Toiletten, Nasszellen und die Küche werden täglich gründlich gereingt. Dabei werden häufig 

berührte Stellen wie Tische, Ablageflächen, Türgriffe, Wasserhahngriffe oder Lichtschalter nach der 

Nutzung regelmässig gereinigt oder desinfiziert. Räume werden regelmässig gelüftet. 

e) Entsorgung 

Zur Entsorgung von Gesichtsmasken und Handtücher stehen Abfalleimer zur Verfügung. 

4 Max. 50 Teilnehmende, davon max. 15 Personen über 16 Jahre 

Es nehmen maximal 50 Personen an der Aktivität teil. Davon dürfen höchstens 15 Personen über 16 

Jahre alt sein, d.h. eine Aktivität darf mit maximal 15 Leitungspersonen stattfinden. 

 

5 Bezeichnung verantwortliche Person 

Die Verantwortung für das Schutzkonzept und die Umsetzung des Schutzkonzepts liegt bei den 

Organisatorinnen der Jubla-Aktivität. Es wird eine Person bestimmt (Cheyenne Schmitt), welche die 

Verantwortung für das Schutzkonzept und deren Umsetzung übernimmt.  

 

• Thematisierung des Schutzkonzepts und deren Umsetzung im Leitungsteam 

• Allgemeine Information (Eltern/Teilnehmende) über die Umsetzung des Schutzkonzepts  

• Überprüfung der Liste der Teilnehmenden und Leitungspersonen an den einzelnen Aktivitäten  

• Absprache mit den Verantwortlichen der Räume, Häuser oder Plätze 

 

Die einzelnen Leitungspersonen sind für die Umsetzung des Schutzkonzepts und Einhaltung der 

Hygienemassnahmen während den Aktivitäten verantwortlich.  

 

• Planung und Durchführung der Aktivitäten unter Einhaltung der Hygienemassnahmen 

• Altersgerechte Kommunikation der Schutz- und Hygienemassnahmen an die Teilnehmenden 

• Sicherstellung der Händewaschmöglichkeit auch im Freien, Organisation von Wasser und Seife 

und Kontrolle der Umsetzung vor/nach jeder Aktivität und dem Essen 

• Führung einer Liste der Teilnehmenden und Leitungspersonen der einzelnen Gruppenaktivitäten 

• Kommunikation mit den Eltern der Kinder der Gruppenaktivitäten 

 

Als Jubla tragen wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Alle Jubla-Mitglieder tragen eine hohe 

Selbstverantwortung zur Umsetzung des Schutzkonzepts.  
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Wichtig: 

• Maskenpflicht 

• Abstand halten wenn 

möglich 

• Hände waschen/ 

Desinfizieren 

• Kontaktdaten ange-

ben 
 


